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Lange wurde der Bundesge-
richtsentscheid (Bger 2C_11/2011
vom 2. Dezember 2011) mit Ban-
gen und Zittern erwartet. Nun 
ist er da und mit ihm der Schre-
cken! Alle Landwirte und gewe-
sene Landwirte, die Grundstü-
cke besitzen, die nicht dem Bun-
desgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht (BGBB) unterstellt
sind, werden künftig massiv hö-
here Abgaben zu bezahlen ha-
ben. 

Das Verwaltungsgericht 
im Aargau hat entschieden

Insbesondere trifft es Bauern
mit Baulandparzellen. Heikel
wird die Situation auch für Land-
wirte mit Wohn- und Ökonomie-
gebäuden in der Kernzone und
solche, die das Land an die um-
liegenden Bauern verkaufen
möchten, das Wohnhaus jedoch

für das Alter für sich zurück be-
halten. Was ist geschehen? Das
Verwaltungsgericht des Kantons
Aargau hatte im Jahr 2010 ent-
schieden, dass der Verkauf von
Bauland im Geschäftsvermögen
eines Landwirts als Einkommen
zu besteuern sei. Art. 8 Abs. 1
StHG (Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Ge-
meinden vom 14. Dezember
1990) werde neu nur für land-
wirtschaftliche Grundstücke an-
gewendet, die dem BGBB (Bun-
desgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht vom 4. Oktober
1991, SR 211.412.11) unterstellt
sind. 

Die Direktzahlungen  
könnten betroffen sein

Die landwirtschaftliche Nut-
zung sei dabei nicht relevant.

Damit wurde eine massive Pra-
xisänderung eingeläutet, denn
seit in Kraft treten des StHG wur-

den nur die wieder eingebrach-
ten Abschreibungen bis zu den
Anlagekosten mit der Einkom-
menssteuer erfasst. Der darüber
hinausgehende Gewinn aus dem
Wertzuwachs (Differenz zwi-
schen Verkehrswert und Anlage-

kosten) unterlag immerhin noch
der kantonalen Grundstückge-
winnsteuer. Für die Landwirte
galt somit schweizweit das so ge-
nannte monistische Steuersys-
tem. Das kantonale Urteil wurde
weitergezogen, und das Bundes-
gericht hat nun den kantonalen
Entscheid bestätigt. Zuallerletzt
hält das Bundesgericht fest, dass
gemäss kantonalem Steuerge-
setz Baulandgrundstücke zum
Verkehrswert zu bemessen sind.
Mit der Besteuerung als Einkom-
men und dem Verkehrswert als
Vermögenssteuerwert verbun-
den ist in den meisten Fällen
auch der Verlust der Direktzah-
lungsberechtigung.

Der Strukturwandel  
wird massiv behindert

Das Gerichtsurteil hat fatale
Folgen für die Landwirte und

wird die Einzonung von Bauland
sowie den Strukturwandel in der
Landwirtschaft massiv behin-
dern. Wer von den aktiven Bau-
ern wird künftig eine Par zelle
einzonen lassen, wenn  neben
dem Gewinnanspruchsrecht der
Erben, Steuerforderung von
40%, 10% Sozialversicherungs-
abgaben und der Verlust der Di-
rektzahlungen verbunden sind?

Das Bundesgericht schafft
auch eine Ungleichheit

Gleiches gilt für die Realtei-
lung zur strukturellen Verbesse-
rung umliegender landwirt-
schaftlicher Gewerbe. Das zu-
rückbehaltene Wohnhaus der El-
tern wird dabei unweigerlich in
das Privatvermögen überführt
werden und die Differenz zwi-
schen Buchwert und Verkaufser-
lös bzw. Verkehrswert ebenfalls

als Einkommen besteuert. Ge-
genüber den übrigen Selbstän-
digerwerbenden hat der Land-
wirt nämlich keine Wahl, ob er
ein Grundstück als Privatver -
mögen halten möchte oder als
Geschäftsvermögen. Sämtliche
zum landwirtschaftlichen Be-
trieb gehörenden Grundstücke
werden entsprechend dem über-
wiegenden Nutzen entweder
ganz dem Geschäftsvermögen
oder dem Privatvermögen zuge-
teilt. Der Schweizerische Bau-
ernverband wird sich in den
kommenden Wochen mit dem
Urteil intensiv auseinanderset-
zen müssen.
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